
 
 
Besondere Bedingungen für die Versicherung von Sola rthermie-, 
Geothermie- sowie sonstigen Wärmepumpenanlagen von Wohngebäuden 
(BSG 2014) 
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Leistungserweiterungen zu den VGB 2014  
 
§ 1 Vertragsgrundlagen § 5 Umfang der Entschädigung 
§ 2 Versicherte und nicht versicherte Sachen § 6 Besondere Obliegenheiten 
§ 3 Versicherte Gefahren und Schäden, generelle § 7 Kündigung  
 Ausschlüsse § 8 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages 
§ 4 Ergänzende technische Gefahren 
 
 

§ 1 Vertragsgrundlage 
 

Es gelten die Allgemeinen Wohngebäude-Versiche-
rungsbedingungen (VGB 2014), (Hauptvertrag), soweit 
sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas 
anderes ergibt. 
 

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Vorso r-
geversicherung 
 
1. Versicherte Sachen 
 
Versichert sind folgende betriebsfertige Anlagen der 
regenerativen Energieerzeugung:  

a) auf dem Haus- oder Garagendach befestigte Solar-
thermie (Aufdachmontage), soweit diese zur Unter-
stützung einer regenerativen Heizungsanlage 
(Holzpellets, Bioöl, Biogas) dient; 

 
b) Anlagen der oberflächennahen Geothermie; 
 
c) sonstige Wärmepumpenanlagen,  

einschließlich der damit verbundenen Heizungsanla-
gen der im Versicherungsvertrag genannten Gebäude, 
die der Warmwasser- oder auch Wärmeversorgung 
der versicherten Gebäude dienen. Nebengebäude – 
außer Garagen oder Carports – sind nur dann vom 
Versicherungsschutz umfasst, wenn sie im Versiche-
rungsschein gesondert genannt sind. 
 
Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beende-
ter Erprobung und – soweit vorgesehen – nach been-
detem Probebetrieb entweder zur Arbeitsaufnahme 
bereit ist oder sich in Betrieb befindet. Eine spätere 
Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den 
Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch während ei-
ner De- oder Remontage sowie während eines Trans-
portes der Sache innerhalb des Versicherungsortes. 
 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist wei-
terhin, dass die Anlage von einem zertifizierten Unter-
nehmen abgenommen wurde. 
Für die Bildung der Versicherungssumme ist die jewei-
lige Investitionssumme der Anlage im Neuzustand ein-
schließlich aller Bezugs- und Installationskosten maß-
gebend. Sofern der Versicherungsnehmer nicht vor-
steuerabzugsberechtigt ist und im Schadenfall die 
Mehrwertsteuer ebenfalls ersetzt werden soll, ist dies 
bei Bildung der Versicherungssumme zu berücksichti-
gen. 
 
2. Nicht versicherte Sachen 
 
Nicht versichert sind in Ergänzung oberen Abschnitt  

– Prototypen und Nullserien (Versuchs-
/Erprobungsanlagen für eine spätere Serienferti-
gung 

 
– Photovoltaikanlagen auf Gebäuden mit weicher 

Dacheindeckung (z. B. vollständige oder teilweise 
Eindeckung mit Holz, Ried, Schilf, Stroh); 

 
– haustechnische Anlagen und das zur Hausinstalla-

tion gehörende Stromleitungsnetz inklusive Strom-
zähler. 

 
– landwirtschaftliche Gebäude etc.  

3. Vorsorgeversicherung 
 
Für die während des Versicherungsjahres eingetrete-
nen Veränderungen beziehungsweise Erweiterungen 
der versicherten Anlage gilt ein Vorsorgebetrag von 
20% der Versicherungssumme, maximal 5.000 EUR 
als vereinbart. Die eingetretenen Veränderungen sind 
innerhalb eines Monats des jeweils neuen Versiche-
rungsjahres anzuzeigen. Wird der Gesamtwert der An-
lage von 20.000 EUR überschritten so besteht nur 
dann weiterhin Versicherungsschutz in vollem Um-
fang, sofern der Vertrag innerhalb des oben genann-
ten Zeitraums auf die Option Prestige im Ökobaustein 
umgestellt und der dafür vorgesehene Beitrag entrich-
tet wurde. 
 

§ 3 Versicherte Gefahren und Schäden, generelle Aus -
schlüsse 

 
1. Der Versicherer leistet Entschädigung für Schäden   

durch Ergänzende Technische Gefahren nach § 4, 
soweit die Gefahren nicht nach Abschnitt A §§ 2 bis 
4 der VGB 2014 versicherbar sind. 

2. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen keine Entschädigung für Schäden 
durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 
Revolution, Rebellion oder Aufstand, Innere Unru-
hen und Kernenergie, nukleare Strahlung oder radi-
oaktive Substanzen (siehe Abschnitt A § 1 Nr. 2 
VGB 2014). 

 

§ 4 Ergänzende technische Gefahren  
 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 
 
Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorherge-
sehen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen 
von versicherten Sachen (Sachschaden). 
Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer oder seine Repräsentanten weder recht-
zeitig vorhergesehen haben noch mit dem für die im 

(Stand: 01.01.2014)
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Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen 
hätten vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrläs-
sigkeit schadet und diese den Versicherer dazu be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
 
Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sach-
schäden durch  

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz 
Dritter; 

 
b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 
 
c) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung, außer 

in den Fällen der versicherbaren Gefahren nach 
Abschnitt A § 2 VGB 2014; 

 
d) Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitsein-

richtungen; 
 
e) Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel; 
 
f) Zerreißen infolge Fliehkraft; 
 
g) Überdruck oder Unterdruck, außer in den Fällen der 

versicherbaren Gefahren nach Abschnitt A § 2 VGB 
2014; 

 
h) Sturm, Frost oder Eisgang, außer in den Fällen der 

versicherbaren Gefahren nach Abschnitt A § 4 Nr. 1 
VGB 2014. 

Für Elektronische Bauelemente gelten die Bestim-
mungen unter Nr. 2 ergänzend. 
 
2. Elektronische Bauelemente  
 
Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bautei-
le) der versicherten Sache wird nur geleistet, wenn ei-
ne versicherte Gefahr nachweislich von außen auf ei-
ne Austauscheinheit (im Reparaturfall üblicherweise 
auszutauschende Einheit) oder auf die versicherte Sa-
che insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht 
zu erbringen, so genügt die überwiegende Wahr-
scheinlichkeit, dass der Schaden auf die Einwirkung 
einer versicherten Gefahr von außen zurückzuführen 
ist. 
 
Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten 
wird jedoch Entschädigung geleistet. 
 
3. Nicht versicherte Gefahren und Schäden  
 
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für Schäden 

a)  durch Brand, Blitzschlag, Überspannung durch 
Blitz, Explosion oder Implosion, Anprall oder Ab-
sturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
seiner Ladung (siehe Abschnitt A § 2 VGB 2014) 
sowie Schwelen, Glimmen, Sengen, Glühen;  

 
b)  durch Leitungswasser (siehe Abschnitt A § 3 

VGB 2014); 
 
c)  durch Naturgefahren, 
 
aa) Sturm, Hagel (siehe Abschnitt A § 4 Nr. 1 a) VGB 

2014); 
 
bb) weitere Elementargefahren (siehe Abschnitt A § 

4 Nr. 1 b) VGB 2014); sofern der Baustein Ele-
mentar vereinbart wurde 

 
cc) Sturmflut; 
 
dd) nicht naturbedingte Erdsenkung; 
 
d)  durch Gewässer beeinflusstes Grundwasser in-

folge von Hochwasser; 
 
e)  durch Mängel, die bei Abschluss der Versiche-

rung bereits vorhanden waren und dem Versi-
cherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
bekannt sein mussten; 

 
f)  durch 
 
aa) betriebsbedingte normale Abnutzung; 
 
bb) betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung; 
 
cc) korrosive Angriffe oder Abzehrungen; 
 
dd) übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm 

oder sonstigen Ablagerungen; 

diese Ausschlüsse gelten nicht für benachbarte Ma-
schinenteile, die infolge eines solchen Schadens be-
schädigt werden und nicht auch ihrerseits aus Grün-
den gemäß aa) bis dd) bereits erneuerungsbedürftig 
waren; 
 
die Ausschlüsse gemäß bb) bis dd) gelten ferner nicht 
in den Fällen von Nr. 1 a) und Nr. 1 b), Nr. 1 d) und Nr. 
1 e); ob ein Konstruktionsfehler vorliegt, wird nach 
dem Stand der Technik zur Zeit der Konstruktion beur-
teilt, bei Bedienungs-, Material- oder Ausführungsfeh-
lern nach dem Stand der Technik zur Zeit der Herstel-
lung; 

g)  durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbe-
dürftigkeit dem Versicherungsnehmer oder sei-
nen Repräsentanten bekannt sein musste; der 
Versicherer leistet jedoch Entschädigung, wenn 
der Schaden nicht durch die Reparaturbedürftig-
keit verursacht wurde oder wenn die Sache zur 
Zeit des Schadens mit Zustimmung des Versi-
cherers wenigstens behelfsmäßig repariert war; 

 
h)  durch Diebstahl; der Versicherer leistet jedoch 

Entschädigung für Schäden an nicht gestohlenen 
Sachen, wenn sie als Folge des Diebstahls ein-
treten  

 
§ 5 Umfang der Entschädigung 
 

1. Wiederherstellungskosten 
 
Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Total-
schaden unterschieden.  
 
Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstel-
lungskosten zuzüglich des Wertes des Altmaterials 
nicht höher sind als der Neuwert der versicherten Sa-
che.  
 
Sind die Wiederherstellungskosten höher, so liegt ein 
Totalschaden vor. 
 
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen 
Abzug insbesondere für Alter, Abnutzung und techni-
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schen Zustand. 
 
Die Höchstentschädigungsgrenze für die gesamte An-
lage beträgt: 
 
– in der Komfortvariante : maximal 20.000 EUR. 
 
– in der Prestigevariante : maximal 50.000 EUR. 
 
2. Teilschaden  
 
Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des 
früheren, betriebsfertigen Zustandes notwendigen 
Aufwendungen abzüglich des Wertes des Altmaterials.  

a)  Aufwendungen zur Wiederherstellung sind ins-
besondere 

 
aa) Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe; 
 
bb) Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch 

übertarifliche Lohnanteile und Zulagen, ferner 
Mehrkosten durch tarifliche Zuschläge für Über-
stunden sowie für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeiten; 

 
cc) De- und Remontagekosten; 
 
dd) Transportkosten einschließlich Mehrkosten für 

Expressfrachten; 
 
ee) Kosten für die Wiederherstellung des Betriebs-

systems, welches für die Grundfunktion der ver-
sicherten Sache notwendig ist; 

 
ff)  Kosten für das Aufräumen und das Dekontami-

nieren der versicherten Sache oder deren Teile 
sowie Kosten für das Vernichten von Teilen der 
Sache, ferner Kosten für den Abtransport von 
Teilen in die nächstgelegene geeignete Abfallbe-
seitigungsanlage, jedoch nicht Kosten aufgrund 
der Einliefererhaftung. 

 
b)  Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in 

Höhe der Wertverbesserung wird vorgenommen 
an Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmate-
rialien und Arbeitsmitteln, Werkzeugen aller Art 
sowie sonstigen Teilen, die während der Le-
bensdauer der versicherten Sache erfahrungs-
gemäß mehrfach ausgewechselt werden müs-
sen, soweit diese Teile zur Wiederherstellung 
der versicherten Sache zerstört oder beschädigt 
werden. 

 
c)  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für  
 
aa) Kosten einer Überholung oder sonstiger Maß-

nahmen, die auch unabhängig von dem Versi-
cherungsfall notwendig gewesen wären; 

 
bb) Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesse-

rungen, die über die Wiederherstellung hinaus-
gehen; 

 
cc) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, 

soweit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in 
fremder Regie entstanden wären; 

 
dd) entgangenen Gewinn infolge von Arbeiten in ei-

gener Regie; 
ee) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige 

Wiederherstellung; 

 
ff)  Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederher-

stellung erforderlich sind, aber nicht an der versi-
cherten Sache selbst ausgeführt werden; 

 
gg) Vermögensschäden. 

3. Totalschaden 
 
Entschädigt wird der Neuwert abzüglich des Wertes 
des Altmaterials. 
 
4. Entschädigungsbegrenzung auf den Zeitwert 
 
Abweichend von Nr. 2 und Nr. 3 ist die Entschädi-
gungsleistung auf den Zeitwert unmittelbar vor Eintritt 
des Versicherungsfalles begrenzt, wenn 

a) die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wieder-
beschaffung (Totalschaden) unterbleibt oder  

 
b) für die versicherte Sache Ersatzteile nicht mehr se-

rienmäßig hergestellt und zu beziehen sind. 

Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf 
den Teil der Entschädigung, der den Zeitwert über-
steigt, nur, soweit und sobald er innerhalb von zwei 
Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicherge-
stellt hat, dass er die Entschädigung zur Wiederher-
stellung der beschädigten oder Wiederbeschaffung der 
zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen ver-
wenden wird. 

5. Entschädigungsberechnung bei Unterversiche-
rung  

Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des 
nach Nr. 1 bis Nr. 4 ermittelten Betrages ersetzt, der 
sich zu dem ganzen Betrag verhält, wie die Versiche-
rungssumme zu dem Versicherungswert. Dies gilt 
nicht für Versicherungssummen auf Erstes Risiko.  

6. Selbstbehalt 

Der nach Nr. 1 bis Nr. 5 ermittelte Betrag wird je Versi-
cherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.  
 
Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt 
jeweils einzeln abgezogen.  
 
Entstehen die mehreren Schäden jedoch an derselben 
Sache und besteht außerdem ein Ursachenzusam-
menhang zwischen diesen Schäden, so wird der 
Selbstbehalt nur einmal abgezogen. 

 
§ 6 Besondere Obliegenheiten 
 

Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten 
hat der Versicherungsnehmer 

a) die versicherten Solarthermie-, Geothermie- sowie 
sonstigen Wärmepumpenanlagen stets im vom 
Hersteller empfohlenen Intervall von einem für das 
jeweilige Gewerk qualifizierten Fachbetrieb warten 
zu lassen und hierüber einen Nachweis zu führen; 

 
b) die vom jeweiligen Hersteller mitgelieferten Daten-

träger mit Daten und Programmen für die Solar-
thermie-, Geothermie- sowie sonstigen Wärme-
pumpenanlagen aufzubewahren. 
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Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Ob-
liegenheiten, so ist der Versicherer unter den in Ab-
schnitt B § 9 VGB 2014 beschriebenen Vorausset-
zungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz 
oder teilweise leistungsfrei. 

 

§ 7 Kündigung 
 

a) Versicherungsnehmer und Versicherer können un-
ter Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Ver-
sicherung von Solarthermie-, Geothermie- sowie 
sonstigen Wärmepumpenanlagen in Textform kün-
digen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann 
er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum 
Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirk-
sam wird. 

 
b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versiche-

rungsnehmer den Hauptvertrag (siehe  § 1) inner-
halb eines Monats nach Zugang der Erklärung des 
Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

 

§ 8 Beendigung des Hauptvertrages 
 

Mit Beendigung des Hauptvertrages (siehe § 1) er-
lischt auch die Versicherung nach diesen Besonderen 
Bedingungen. 
 


